
Dennis & Miriam
verschmelzen zu einemHerzen,

einer Seele und dem gemeinsamen Namen Zacheja.

Wir gratulieren dem glücklichen Pärchen
MIRIZ,

das sich am 01. März 2024 das JA-Wort gibt.

HerzlichWillkommen in der Familie Zacheja,

where life begins and love never ends.

Lena &Marius, Vaddern, Bonus-Mama
und Omi Irmi

Herzliche Einladung zum Alpha Kurs
Ab dem 15.04.2024 bietet die Baptisten-Kirche Dormagen einen Alpha Kurs an.
Jede:r mit Interesse, Neugier und Fragen an den christlichen Glauben ist vom
15.04. bis 01.07. herzlich dazu eingeladen, jeden Montag um 19.00 Uhr in die
Gemeinde an der Bürger-Schützen-Allee 1 in 41539 Dormagen zu kommen.

Der Kurs findet jeden Montag von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt und beinhaltet
Input, Gemeinschaft und Essen. Vom 15.06. bis 16.06. findet zusätzlich ein
Alpha Wochenende statt.

Eine kostenlose Anmeldung oder Fragen können an alpha@baptisten-kirche.de
gesendet werden.

Nicht nur trauern wollen wir,
dass wir ihn verloren,
sondern dankbar sein,

dass wir ihn gehabt haben.

In dankbarer Erinnerung nehmen wir Abschied von

Herbert Reitzki
* 24. Mai 1936 † 27. Februar 2024

In stiller Trauer
Uwe und Kerstin mit Familie

Kondolenzanschrift: Bestattungen Hauser/Reitzki,
Kölner Straße 69b, 41334 Nettetal

Die Beisetzung findet im engsten Kreis statt.

Wer einen Fluss überquert,
muss die eine Seite verlassen.

Mahatma Ghandi

▶Matratzenfabrikation in Haan. Verkauf und
Beratung von hochwertige Schlafsysteme.
Alleestr. 21, Haan. 02129-50944 DORMA VITA

▶Kellerisolierung, Kanalreparatur, Terrassen,
Zufahrten. Kompetent als Meisterbetrieb, seit
50 Jahren, Pallakies-Bau, Kaarst, 02131/514431

▶Rolladenreparaturen☏ 02131 - 1 763068
▶www.falkenstein-bedachung.de

*Amtliche Bekanntmachung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 115 „Nahversorgung Büttgen-Nord“ – Büttgen – Satzungs-
beschluss gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgenden Beschluss gefasst:

Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntgemacht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit
geltenden Fassung wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 115 „Nahversorgung Büttgen-
Nord“ – Büttgen – mit textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.
Die Entwurfsbegründung nach § 2a BauGB wird als Entscheidungsbegründung übernommen.

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Da die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bereits im
Bestand nahezu vollständig versiegelt sind und die Festsetzungen des Bebauungsplans insgesamt keine
Vollversiegelung zulässt, wird durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kein
Eingriff in Natur und Landschaft i. S. d. § 14 BNatSchG ausgelöst. Aus der Gegenüberstellung des
Ausgangszustandes mit dem Planungszustand ergibt sich vielmehr eine positive Bilanz mit einem
Biotopwertüberschuss von 3.160 Punkten.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung der Stadt Kaarst über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 115
„Nahversorgung Büttgen-Nord“ – Büttgen –mit textlichen Festsetzungenwird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht.
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen und der zusammenfassenden
Erklärungwirdmit seiner Begründung vomTag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu jeder-
manns Einsicht im Infobüro Planen und Bauen im Rathaus Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst,
Zimmer 216/217, während der Öffnungszeiten, zurzeit von
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung zur Einsichtnahme bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 115 „Nahversorgung Büttgen-Nord“ – Büttgen – mit textlichen
Festsetzungen Auskunft gegeben.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1) Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November

2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, kann der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt,
wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Kaarst unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
3) Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekannt-

gemacht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kaarst vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Kaarst, den 27.02.2024
Die Bürgermeisterin
gez.
Ursula Baum

kaarst*

*Amtliche Bekanntmachung
Bekanntmachung der Rechtswirksamkeit der 74. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Kaarst „Bereich Luisenstraße/Scharnhorststraße (Nahversorgung Büttgen Nord)“
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 21.06.2023 über die 74. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Kaarst „Bereich Luisenstraße/Scharnhorststraße (Nahversorgung Büttgen Nord)“
folgenden Beschluss gefasst.

Die Feststellung der 74. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Kaarst für den Bereich
„Luisenstraße/Scharnhorststraße (Nahversorgung Büttgen Nord)“ mit der beigefügten Begründung
und dem Umweltbericht sowie der Plandarstellung wird gemäß § 5 Abs. 5 BauGB in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.3634) beschlossen.

Dieser Beschluss wurde der Bezirksregierung Düsseldorf gemäß § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB),
bekanntgemacht am 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung zur Geneh-
migung vorgelegt.
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Mit Ablauf der 1-Monats-Frist des § 6 Abs. 4 Satz 1 BauGB am 15.01.2024 gilt die Genehmigung zur
Flächennutzungsplanänderung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 4 BauGB als erteilt.

Bekanntmachungsanordnung
Die 74. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst „Bereich Luisenstraße/Scharnhorststraße
(Nahversorgung Büttgen Nord)“ wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich
bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 74. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.
Die 74. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt wird mit ihrer Begründung und der zusammen-
fassenden Erklärung vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht
im Infobüro Planen und Bauen im Rathaus Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst, Zimmer 216/217,
während der Öffnungszeiten, zurzeit von
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung zur Einsichtnahme bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt der
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst Auskunft gegeben.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1) 1) Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, kann der Entschädigungs-
berechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
vorstehend bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird.

2) Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Kaarst unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
3) Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekannt-

gemacht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kaarst vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Kaarst, den 27.02.2024
Die Bürgermeisterin
gez.
Ursula Baum

kaarst*
* Amtliche Bekanntmachung
Bebauungsplan Nr. 14, Blatt 3 „Holzbüttgen-Mitte“ – Büttgen –, 3. Änderung
Beschluss zur Offenlage

Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 21.02.2024 die Beteiligung der
Öffentlichkeit (Offenlage) gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, beschlossen.

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes kann der zeichnerischen Darstellung (Übersichtsplan) entnom-
men werden.

Der Planentwurf mit textlichen Festsetzungen und Begründung sowie den wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen kann in der Zeit vom 11.03.2024 bis einschließlich
14.04.2024 auf der Internetseite der Stadt Kaarst (www.kaarst.de) unter Bauen, Verkehr und Umwelt/
Bebauungspläne/Aktuelle Bürgerbeteiligungen bzw. der Internetseite www.o-sp.de/kaarst/beteiligung
von jedermann eingesehen werden.
Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB wird vom Umweltbericht und von der Angabe, welche
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen.
Zusätzlich kann der Planentwurf mit textlichen Festsetzungen und Begründung sowie den wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
im Foyer der Verwaltungsdienstelle Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst
in der Zeit vom 11.03.2024 bis einschließlich 14.04.2024 von
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung von jedermann eingesehen werden.
Termine können unter der Emailadresse stadtplanung@kaarst.de bzw. der Telefonnummer
02131/987-845 vereinbart werden.
Stellungnahmen zur Planung können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 11.03.2024 bis einschließlich zum
14.04.2024 bei der Stadtverwaltung Kaarst elektronisch übermittelt werden. Auf die Möglichkeit der
Übermittlung der Stellungnahme im Beteiligungsportal über die vorgenannten Internetseiten wird ins-
besondere hingewiesen, im Weiteren steht unter anderem die E-Mail-Adresse stadtplanung@kaarst.de
auch zu diesem Zweck zur Verfügung.
Bei Bedarf können Stellungnahmen auch auf anderem Weg abgegeben bzw. übermittelt sowie auf der
Verwaltungsdienststelle Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst nach vorheriger Terminvereinbarung
unter den oben genannten Kontaktdaten mündlich zur Niederschrift vorgetragen werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 5 BauGB unberücksichtigt bleiben kön-
nen, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollantrag nach § 47 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO), bekanntgemacht am 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), in der derzeit geltenden Fassung
unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im
Rahmen dieser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend
machen können.
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Kaarst
(www.kaarst.de) eingestellt.
Kaarst, den 27.02.2024
Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez.
Sigrid Burkhart
Technische Beigeordnete

kaarst*

Grund zur Freude?
Hier können Sie es
jedem sagen.

Sie wollen Großes bewirken?
Dann investieren Sie in eine Zukunft ohne Alzheimer und werden Sie Zustifter der
Stiftung Alzheimer Initiative. Ihr dauerhafter Beitrag wird Erinnerungen bewahren.
Wir informieren Sie gerne. Rufen Sie uns an unter:

Fordern Sie unsere Informationen telefonisch an
oder senden Sie uns den ausgefüllten Coupon zurück:

Name:.....................................................................................

Straße:....................................................................................

PLZ, Ort: ..................................................................................

Geburtsdatum: ........................................................................

E-Mail-Adresse: .......................................................................

Rückruf erwünscht?..................... / ............................................
RufnummerVorwahl

0211/83 68 06 3-0
✁

Stiftung Alzheimer Initiative gGmbH
Kreuzstraße 34, 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de/stiftung

ZU
01

großeWirkung

„Es ist schön zu erfahren, dassman denMenschen
als Arzt direkt und effektiv helfen kann.“

Dr. Uwe Kersten, Einsatzarzt

Werden auch
Sie zum Helfer!

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE26 5502 0500 4000 8000 20
BIC: BFSWDE33MNZ

German Doctors e.V.
Löbestr. 1a | 53173 Bonn
info@german-doctors.de
www.german-doctors.de

Coupon (Bitte an unten genannte Adresse schicken)

Ja – ich möchte unverbindlich Informationen über
German Doctors e.V. bekommen.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

E-Mail

DIES UND DAS

BEKANNTMACHUNGEN

IN GEDENKEN

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
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